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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1977

Norm

ABGB §364 Abs1 A

WRG §3 Abs1

WRG §5 Abs2

WRG §8 ff

Rechtssatz

Zu den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles zählen insbesondere auch die Vorschriften

des Wasserrechtsgesetzes 1959, das vor allem in den §§ 8, 9, 10 und 15 WRG auch wichtige Beschränkungen der

Ausübung des Eigentumsrechtes an Privatgewässern enthält.
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